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Der Rat hat…
…am dritten und letzten Tag
der Septembersession
– einem Nachtrag zum Stras-
sengesetz zugestimmt, der
den Klosterplatz in St.Gallen
unter die Hoheit des Kan-
tons stellt
– von der Petition des Projek-
tes «City of Change» Kennt-
nis genommen, die die Ein-
führung des Stimmrechts für
Ausländer verlangte. Die An-
liegen des Theaterprojekts
werden nicht weiterverfolgt.
– vom Tätigkeitsbericht 2010
der Fachstelle für Daten-
schutz des Kantons Kennt-
nis genommen
– einem Nachtrag zum Be-
richt 2011 der Staatswirt-
schaftlichen Kommission
zur Staatsverwaltung zuge-
stimmt
– Schlussabstimmungen zu
Nachträgen im Mittelschul-
gesetz, im Polizeigesetz und
im Gesetz über die Stras-
senverkehrsbestimmungen
durchgeführt
– über die Kantonsratsbe-
schlüsse zum Konkordat mit
der schweizerischen Hoch-
schule für Landwirtschaft
und die Finanzierung zur
Erneuerung der NTB ab-
schliessend abgestimmt.

Doch noch ein
Informationsgesetz
2009 hatte die Regierung den
Entwurf für ein Informations-
gesetz in die Vernehmlassung ge-
schickt. SVP, FDP und CVP sowie
die Vereinigung der Gemeinde-
präsidenten beantragten, auf ei-
nen Erlass sei zu verzichten. Um-
stritten war insbesondere die
rechtliche Durchsetzbarkeit des
Informationsanspruchs.

Die Regierung brach die Übung
«Informationsgesetz» ab; auch sie
war der Ansicht, das heutige
Staatsverwaltungsgesetz und das
Gemeindegesetz reichten aus für
eine gute und transparente Infor-
mation der Bürger. Die SP dop-
pelte im Frühling 2010 nach mit
der Motion «Öffentlichkeitsprin-
zip statt Kabinettspolitik» und for-
derte ein Informationsgesetz. Der
Vorstoss wurde klar abgelehnt.

Nun fand gestern eine Motion
der SVP für die Schaffung eines
Informationsgesetzes die Unter-
stützung der SP-Fraktion. FDP
und CVP waren nach wie vor
mehrheitlich dagegen – mehrere
Abweichler verhalfen der Motion
aber zum Durchbruch. (sda)

In Sek und Realschule kommt
das altersdurchmischte Lernen
Altersdurchmischtes Lernen
(AdL) soll künftig auch auf
der Oberstufe zugelassen sein.
Hingegen müssen leistungs-
schwache Primarschüler
weiter am Fremdsprachen-
unterricht teilnehmen.

SILVAN LÜCHINGER

ST.GALLEN. Meint Altersdurch-
mischtes Lernen nun lediglich die
vertikale Durchlässigkeit je in der
Real- und der Sekundarschule,
ober bedeutet AdL in letzter Kon-
sequenz die Aufhebung von Real-
und Sekundarschule samt Auf-
hebung der Jahrgangsklassen?

Mehr als die Hälfte des Rates
hatte eine Motion unterzeichnet,
die AdL auch für Real- und Sekun-
darschüler verlangt. In der Pri-
marschule wird diese Unter-
richtsform bereits praktiziert. Die
Forderung setzte sich schliesslich
mit 67:43 Stimmen auch durch,
nachdem die Befürworter mit Do-
nat Ledergerber (SP, Kirchberg) an
der Spitze mehrfach betont hat-
ten, es gehe hier um eine pädago-
gische und nicht um eine schul-
politische Massnahme.

Nicht flächendeckend

AdL fördert demnach die So-
zial- und Selbstkompetenz der
Jugendlichen und kann in der
Real- wie der Sekundarschule se-
parat angeboten werden. Erzie-
hungschef Stefan Kölliker blieb
erfolglos mit dem Argument, AdL
bedeute eben genau nicht das,
sondern sei im Gegenteil sogar als
Weiterentwicklung der integrati-
ven Oberstufe zu verstehen. Kölli-
ker verwies auf den breiten Wider-
stand gegen die integrative Ober-

stufe in der Lehrerschaft und bei
den Schulträgern: «St.Gallen hat
eine hervorragende Oberstufe –
gehen wir Reformen darum be-
hutsam an.» Die Regierung ist
nun trotzdem verpflichtet, einen
entsprechenden Gesetzesentwurf
vorzulegen. Eine flächendecken-
de Einführung von AdL ist aber
nicht vorgesehen.

Französisch lernen müssen alle

Durchsetzen konnte sich Kölli-
ker mit seinem Widerstand gegen
eine Motion von Diego Forrer
(Grabs) und Peter Boppart (And-
wil. Die beiden CVP-Vertreter
wollten erreichen, dass Primar-
schüler mit «erheblichen Lern-
schwierigkeiten» vom Fremd-
sprachenunterricht dispensiert
werden könnten. Die «ausfallen-
den» Lektionen müssten stattdes-
sen für Deutsch und Mathematik
verwendet werden, was den Kin-
dern für den Berufseinstieg mehr
nütze als Misserfolge in Englisch
und Französisch. Neben Kölliker,
der auf Bundesrecht und Verfas-
sung verwies, wehrte sich gegen
den Vorstoss auch Max Lemmen-
meier (SP, St.Gallen). Er befürch-
tete, die Dispensationen gingen
vor allem zulasten des Frühfran-
zösisch; Mehrsprachigkeit und
Fremdsprachenunterricht seien
aber ein Teil der Schweizer Identi-
tät und politischen Kultur.

Kein Bericht zur Basisstufe

Nichts wissen wollte die Rats-
mehrheit vom Postulat der SP, die
Regierung solle trotz Ablehnung
des Modells doch noch einen Be-
richt zur Basistufe vorlegen. Ja
sagte der Rat hingegen zu einem
Bericht über Modelle der Schul-
eingangsstufe.
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Stefan Kölliker plädierte für behutsame Reformen.

Die Heckenhöhe
modernen Zeiten anpassen
Die Mehrheit des St.Galler
Kantonsrats will die
nachbarrechtlichen Vor-
schriften zu Grenzabständen
und zu den Höhen von
Hecken neu regeln.
Das Parlament erteilte
der Regierung – gegen
deren Willen – einen
entsprechenden Auftrag.

RENÉ HORNUNG

Bei der Revision des Einführungs-
gesetzes zum Zivilgesetzbuch, bei
der es um Registerschuldbriefe
und um den elektronischen Da-
tentausch zwischen Grundbuch-
ämtern und Banken ging, ent-
deckte die vorberatende Kommis-
sion die hundert Jahre alten Vor-
schriften über Grenzabstände
und Heckenhöhe. Diese Bestim-
mungen werden heute oft nicht
mehr eingehalten. Man solle sie
deshalb der heutigen Zeit anpas-
sen, verlangte die Kommission
mit einer Motion.

Die Regierung wollte hier aber
nicht aktiv werden, denn wenn
man diese Vorschriften revidiere,
würden viele Hauseigentümer
Nachbars Hecke nachmessen –
das führe nur zu unnötigen Kon-
flikten.

Veraltet oder doch nicht?

Dieser Meinung war auch Wal-
ter Locher (FDP, St.Gallen). Es
gebe dazu eine hundertjährige
Praxis, Änderungen seien nicht
opportun. Sein Fraktionskollege
Christoph Bürgi (St.Gallen) wi-

dersprach. Ihm ging es um die
Rechtssicherheit. Wenn die Vor-
schriften nicht mehr der Realität
entsprechen, solle man sie än-
dern.

Auch die CVP-Fraktion fand die
Gesetzesrevision richtig. Wenn
sich die Regierung gegen Anpas-
sungen wehre, dann zeuge dies
von wenig Realitätssinn. Auch das
verdichtete Bauen mache Anpas-
sungen nötig. Warum darf ein
Bretterzaun 1,8 Meter hoch sein,
ein Lebhag aber nur 1,2 Meter?
Das könne man heute nicht mehr
plausibel erklären. Die Anpassun-
gen bleiben aber Kann-Vorschrif-
ten, hier werde kein zwingendes
Recht geschaffen.

Schlafende Hunde nicht wecken

Namens der SVP plädierte Eli-
sabeth Schnider (Vilters-Wangs)
für die Anpassungen. Als Grund-
buchverwalterin wusste sie, dass
eine Revision in der Praxis viele
Probleme lösen könne. Die SP
äusserte sich nicht zum Thema,
doch die Sprecherin der Grünen,
Susanne Hoare (St.Gallen) oppo-
nierte. Zwar habe sie noch in der
Kommission für die Motion ge-
stimmt, nun habe sie sich eines
Besseren belehren lassen.

Regierungsrätin Keller-Sutter
wollte keine schlafenden Hunde
wecken. Der Rechtsfrieden sei mit
den heutigen Bestimmungen ge-
wahrt und der Staat solle sich
nicht auch noch in diese Nachbar-
schaftsfragen einmischen. Doch
ihre Argumente nützten nichts
mehr: Die Mehrheit will die hun-
dert Jahre alten Gesetzbestim-
mungen der Zeit anpassen.

Mehr AHV für Verheiratete
Verheiratete Paare sollen gleich viel AHV bekommen wie Konkubinatspaare.
Die St.Galler Regierung muss eine entsprechende Standesinitiative einreichen.

MARKUS WEHRLI

ST.GALLEN. Verheiratete Paare
haben gegenüber Konkubinats-
paaren spätestens im AHV-Alter
einen Nachteil: Sie erhalten weni-
ger Rente – nämlich höchstens
3480 Franken. Dies im Gegensatz
zu den zusammengezählten Ein-
zelrenten des Konkubinatspaares.
Dieses bekommt maximal 4640
Franken.

«Heiratsstrafe» nennt die Mo-
tion von Jascha Müller (EVP,
St.Gallen) und Hans Oppliger
(EVP, Sennwald) diesen Umstand.
Ihr Vorstoss verlangte eine Anglei-
chung der Renten. Der Kantonsrat
hat ihn gestern mit 56 zu 33 Stim-
men gutgeheissen. Die Regierung
ist damit aufgefordert, eine ent-
sprechende Standesinitiative der
Bundesversammlung einzurei-
chen – dies gegen den Widerstand
von Regierungsrätin Kathrin Hil-
ber, Vorsteherin des Departemen-
tes des Innern. Die Regierung
anerkenne das Anliegen der Mo-
tionäre, sei aber gegen die Ein-
reichung der Standesinitiative,
argumentierte Hilber. Denn das
Problem sei in Bern erkannt und
werde im Zuge der 12. AHV-Revi-
sion behandelt.

Gute Arbeit, aber kein Lohn

Eine kontroverse Debatte löste
die Motion von Marlen Hasler
(CVP, Widnau) und Parteikollege
Thomas Ammann (Rüthi) aus.
Ihr Vorstoss machte sich für eine
Betreuungszulage für Personen
stark, die im Kreis ihrer Familie
Pflegearbeit leisten. «Angesichts
der steigenden Zahl an Pflege-

fällen wird die Bedeutung der Be-
treuung durch die Familie stark
wachsen», sagte Hasler. Zudem
entlaste diese Form der Pflege den
Staatshaushalt massiv. «Deshalb
ist es sinnvoll, für die Angehörigen
eine Betreuungszulage einzufüh-
ren.» Auch wenn die Motion im
Gegensatz zu den Sparübungen
stehe, zahle sich eine solche Rege-
lung langfristig aus.

Dem Anliegen war im Rat
durchaus Sympathie beschieden.
Linus Thalmann (SVP, Kirchberg)
etwa betonte, dass es für Betagte
sinnvoll sei, möglichst lange zu
Hause bleiben zu können. Doch
wie auch die Regierung in ihrer
Antwort festhalte, gebe es bereits
heute viele Möglichkeiten, auf de-
ren Weg die Angehörigen unter-
stützt würden. Bei der aktuellen
Finanzlage des Kantons seien sol-

che Zusatzausgaben ausgeschlos-
sen.

Auch die Berneckerin Helga
Klee (FDP) betonte, dass die For-
derung nach neuen Massnahmen
zur Unzeit komme, zudem müsse
der Anschub in dieser Angelegen-
heit von den Gemeinden kom-
men. Wie Barbara Gysi (SP, Wil)
betonte sie, dass die von der
Regierung angeführten Verbesse-
rungen in diesem Bereich bereits
eine Entlastung gebracht hätten.
«Das Thema ist wichtig», betonte
Regierungsrätin Kathrin Hilber
schliesslich, «aber das Anliegen
kommt zur falschen Zeit.» Der Rat
beschloss mit 72 zu 20 Stimmen
Nichteintreten.

Parteispenden bleiben geheim

Ebenfalls nicht eingetreten ist
er auf eine Motion von Barbara
Gysi, welche mehr Transparenz
bei Parteispenden verlangte. Es
sei bekannt, dass finanzielle Mit-
tel Wahlen beeinflussten. Die Öf-
fentlichkeit habe ein Recht zu wis-
sen, woher diese Gelder stamm-
ten, sagte Gysi. «Es geht nicht
darum, Spenden zu verhindern.
Vielmehr darum, die Auffassung
in der Bevölkerung zu entkräften,
dass mit grossen Summen Politi-
ker und Parteien beeinflusst wer-
den könnten.» Der Rat lehnte den
Vorstoss mit 59 zu 26 Stimmen ab.

Abgelehnt wurde auch eine
Motion der SVP-Fraktion, welche
den Kantonsrat in die Organisa-
tion des Staatsverwaltung einbe-
ziehen wollte. Der Rat beschloss
mit 57 zu 32 Stimmen Nichteintre-
ten.

Konsens zu
Repression
gegen Chaoten
ST.GALLEN. Gewaltakte und Aus-
schreitungen bei grossen Sport-
anlässen wie Fussball- und Eis-
hockeyspielen haben sich auch im
Kanton St.Gallen zu einem erns-
ten Problem entwickelt. Die Re-
gierung hat zur Sicherheit im Um-
feld von Sportveranstaltungen ei-
nen Bericht vorgelegt. Das 28 Sei-
ten starke Papier listet die Ent-
wicklung und Umsetzung sämt-
licher Massnahmen wie Schnell-
verfahren und Videoüberwa-
chung gegen die Gewalttaten auf.
Der Kantonsrat hat gestern dem
Bericht zugestimmt.

Chaoten härter anpacken

Sämtliche Fraktionen votierten
für Eintreten. CVP, FDP und SVP
betonten, dass alle Akteure in die
Bewältigung einbezogen werden
müssten – ein Aufruf im speziellen
an die Clubs, ihre Verantwortung
zu übernehmen. Die SVP etwa kri-
tisierte die Haltung der Fussball-
clubs, die Ausschreitungen in den
Stadien als gesellschaftliches Pro-
blem abzutun. Die Kosten dürften
nicht einfach der Allgemeinheit
angelastet werden. Einigkeit
herrschte bei den Bürgerlichen
auch darin, dass die wenigen
Chaoten härter angepackt werden
dürften – mit Blick auf England
oder Holland wünschte die CVP
ausdrücklich eine Verschärfung
der Massnahmen.

Ratslinke vermisst Prävention

Die Ratslinke indes betonte,
dass nebst der Repression der
Aspekt der Prävention im Bericht
zu wenig Beachtung finde. Die
Fanarbeit etwa friste ein eigent-
liches Schattendasein. Der Rat
überwies schliesslich drei ergän-
zende Anträge zum Bericht, zwei
der CVP-Fraktion, einen der SP-
Fraktion. (mwe)

Parlament spart
bei sich selber
Der St.Galler Kantonsrat trifft sich
ab der Legislatur 2012–2016 wie
früher nur noch zu vier Sessionen
pro Jahr. Das Parlament stimmte
einer Änderung seines Geschäfts-
reglements deutlich zu. Die Mass-
nahme ist Teil des Sparpakets zur
Entlastung des Haushalts.

Der Reduktion der Sessionen
hatte der Rat eigentlich schon im
Februar zugestimmt. Die Fraktio-
nen von SVP und SP sprachen sich
am Mittwoch bei der Reglements-
änderung dennoch gegen die Re-
duktion aus. Sie unterlagen bei
der Abstimmung klar: Der Ände-
rung des Geschäftsreglements,
die Einsparung von 170000 Fran-
ken pro Jahr bringt, wurde mit
60 zu 35 Stimmen zugestimmt.

Gestrichen wird die Aprilses-
sion. Der Kantonsrat trifft sich
jeweils im Februar, im Juni, im
September und im November zu
einer Session von maximal drei
Tagen. Ausserordentliche Sessio-
nen sind allerdings nach wie vor
möglich. (sda) Regierungsrätin Kathrin Hilber.


